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361-J

Druckfehlerberichtigung der  
Änderung der Durchführungsbestimmungen zum  

Gerichtsvollzieherkostengesetz

Nach Nr. 1.1.1.2 der Bekanntmachung zur Änderung der 
Durchführungsbestimmungen zum Gerichtsvollzieher-
kostengesetz vom 25. November 2017 (JMBl. S. 236) wird 
folgende fehlende Nr. 1.1.2 eingefügt:

„1.1.2  In Nr. 9 Abs. 2 Satz 3 werden der Punkt am Ende 
durch ein Komma ersetzt und die Wörter „der 
auch maschinell erzeugt sein kann.“ angefügt.“

2030.8.7-F

Sechzehnte Änderung  
der Fahrkostenzuschuss-Bekanntmachung

Bekanntmachung  
des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen,  

für Landesentwicklung und Heimat 

vom 8. November 2017, Az. 24-P 1728-3/6

(veröffentlicht: FMBl. S. 526, StAnz. Nr. 49)

Abschnitt I

In Nr. 3.2 der Fahrkostenzuschuss-Bekanntmachung 
 (FkzBek) des Bayerischen Staatsministeriums der Finan-
zen vom 15. November 2001 (FMBl. S. 471, 2002 S. 69; 
StAnz. 2002 Nr. 27), die zuletzt durch Bekanntmachung 
vom 10. November 2016 (FMBl. S. 232; StAnz. Nr. 46; 
JMBl. S. 132) geändert worden ist, wird die Angabe „85 €“ 
durch die Angabe „86 €“ ersetzt.

Abschnitt II

Diese Bekanntmachung tritt am 1. Januar 2018 in Kraft. 

L a z i k  
Ministerialdirektor

Bekanntmachungen
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I. Es wird Gesuchen von Bewerberinnen und Bewer-
bern um folgende Stellen entgegengesehen, die mit 
Ausnahme der Nr. 2 auch durch Teilzeitkräfte besetzt 
werden können:

1.  Richter am Oberlandesgericht  
(Besoldungsgruppe R 2)

in Nürnberg

für Richter, die als hauptamtliche Leiter von 
Arbeitsgemeinschaften für Rechtsreferendare 
eingesetzt sind. 

2.  Direktoren der Amtsgerichte  
(Besoldungsgruppe R 2 mit Amtszulage)

in Mühldorf a. Inn und Weiden i. d. OPf.

3.  Richter am Amtsgericht als weiterer 
 aufsichtführender Richter  
(Besoldungsgruppe R 2) 

in Fürth

4.  Leitender Oberstaatsanwalt bei der 
 Generalstaatsanwaltschaft  
(Besoldungsgruppe R 3)

in Bamberg

5.  Oberstaatsanwalt bei der 
 Generalstaatsanwaltschaft  
(Besoldungsgruppe R 2)

in München

6.  Oberstaatsanwalt als Abteilungsleiter bei der 
Staatsanwaltschaft  
(Besoldungsgruppe R 2)

in Regensburg

7.  Staatsanwälte als Gruppenleiter bei den 
 Staatsanwaltschaften  
(Besoldungsgruppe R 1 mit Amtszulage) 

in Aschaffenburg, Augsburg, München I, Mün-
chen II, Memmingen, Nürnberg-Fürth und R egens- 
burg

Die Stelle bei der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg 
kann ausschließlich mit einer Staatsanwältin als 
Gruppenleiterin oder einem Staatsanwalt als Grup-
penleiter besetzt werden, deren/dessen Arbeitszeit 
auf die Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit ermä-
ßigt ist.

Frauen sind besonders aufgefordert, sich zu bewerben 
(Art. 7 Abs. 3 Bayerisches Gleichstellungsgesetz).

Die ausgeschriebenen Stellen sind für die Besetzung 
mit schwerbehinderten Bewerberinnen und Bewer-
bern geeignet; diese werden bei im Wesentlichen glei-
cher Eignung bevorzugt.

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Ausschreibung 
auch für gleichartige Stellen gilt, die innerhalb von 
sechs Monaten nach Ablauf der Bewerbungsfrist bei 
demselben Gericht oder derselben Staatsanwaltschaft 
frei werden, falls keine neue Ausschreibung vorgenom-
men wird (Abschnitt III Nr. 1.3 der Bekanntmachung 
des Bayerischen Staatsministeriums der Justiz über 
Personalangelegenheiten vom 10. November 2006 
JMBl. S. 183 in der Fassung vom 9. März 2010 JMBl. 
S. 16).

Bewerbungsfrist: 16. Februar 2018. 

Bewerbungen, die nach Ablauf der Bewerbungsfrist 
eingereicht werden, können grundsätzlich nicht mehr 
berücksichtigt werden.

II. Es wird Gesuchen von Bewerberinnen und Bewerbern 
um folgende Stellen entgegengesehen:

1. Geschäftsleiter bei dem Amtsgericht Nürnberg in 
BesGr. A 13 mit Entwicklungsmöglichkeit nach  
BesGr. A 15. Der Dienstposten gehört zum Auf-
gabenbereich der Beamten mit bestandener 
Rechtspflegerprüfung, die sich für Ämter ab der  
BesGr. A 14 qualifiziert haben. Zur Bewerbung 
aufgefordert sind Rechtspfleger, die sich für 
 Ämter ab der BesGr. A 14 qualifiziert haben,  sowie 
Rechtspfleger ab der BesGr. A 12, bei denen die 
 Bereitschaft zur modularen Qualifizierung für 
 Ämter ab der BesGr. A 14 besteht.

2. Geschäftsleiter bei der Staatsanwaltschaft Lands-
hut in BesGr. A 12 mit Entwicklungsmöglichkeit 
nach BesGr. A 14. Der Dienstposten gehört zum 
Aufgabenbereich der Beamten mit bestande-
ner Rechtspflegerprüfung, die sich für Ämter ab 
der BesGr. A 14 qualifiziert haben. Zur Bewer-
bung aufgefordert sind Rechtspfleger, die sich 
für  Ämter ab der BesGr. A 14 qualifiziert haben, 
 sowie Rechtspfleger ab der BesGr. A 12, bei denen 
die  Bereitschaft zur modularen Qualifizierung für 
Ämter ab der BesGr. A 14 besteht.

3. Geschäftsleiter bei dem Amtsgericht Hersbruck 
in BesGr. A 12 mit Entwicklungsmöglichkeit nach  
BesGr. A 13. Der Dienstposten gehört zum Auf-
gabenbereich der Beamten mit bestandener 
Rechtspflegerprüfung.

4. Herausgehobener Sachbearbeiter bei dem Ober-
landesgericht München und Sachgebietsleiter 
der Hausverwaltung in BesGr. A 12 mit Entwick-
lungsmöglichkeit nach BesGr. A 14. Der Dienst-
posten gehört zum Aufgabenbereich der Beamten 
mit  bestandener Rechtspflegerprüfung, die sich 
für Ämter ab der BesGr. A 14 qualifiziert haben. 
Zur Bewerbung aufgefordert sind Rechtspfleger, 
die sich für Ämter ab der BesGr. A 14 qualifiziert 
haben, sowie Rechtspfleger ab der BesGr. A 11, bei 
denen die Bereitschaft zur modularen Qualifizie-
rung für Ämter ab der BesGr. A 14 besteht. Voraus-
gesetzt werden Erfahrungen mit wirtschaftlichen 
und organisatorischen Abläufen. 

5. Herausgehobener Sachbearbeiter bei dem Ober-
landesgericht München in BesGr. A 11 mit Ent-
wicklungsmöglichkeit nach BesGr. A 13. Der 
Dienstposten gehört zum Aufgabenbereich der 
Beamten mit bestandener Rechtspflegerprüfung. 
Vorausgesetzt werden vertiefte Kenntnisse in der 
Justizverwaltung. Zu den Aufgaben gehören ins-
besondere der Rechtshilfeverkehr in Zivil- und 
Handelssachen mit dem Ausland und die Auf-
gaben der Landeskontaktstelle des Europäischen 
Justiziellen Netzes in Zivil- und Handelssachen.

6. Herausgehobener Sachbearbeiter bei dem Ober-
landesgericht München in BesGr. A 11 mit Ent-

Stellenausschreibungen
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ausgeschriebenen Stellen sind für die Besetzung mit 
schwerbehinderten Bewerbern geeignet; diese werden 
bei im Wesentlichen gleicher Eignung bevorzugt. 

Hinsichtlich des Anforderungsprofils der unter Nrn. 1 
bis 3 ausgeschriebenen Stellen wird auf die Bekannt-
machung des Bayerischen Staatsministeriums der Jus-
tiz vom 22. Juli 2014 (JMBl. S. 130) Bezug genommen. 
Hinsichtlich des Aufgabenkreises der unter Nr. 7 aus-
geschriebenen Stelle wird auf die Bekanntmachung 
des Bayerischen Staatsministeriums der Justiz vom 
18. Oktober 2005 (JMBl. S. 147) Bezug genommen. 
Hinsichtlich des Anforderungsprofils und des Auf-
gabenkreises der unter Nrn. 8 und 9 ausgeschriebenen 
Stellen wird auf die Bekanntmachung des Bayerischen 
Staatsministeriums der Justiz und für Verbraucher-
schutz vom 23. März 2012 (JMBl. S. 43) Bezug genom-
men. Hinsichtlich des Anforderungsprofils der unter 
Nr. 10 ausgeschriebenen Stelle wird auf die Bekannt-
machung des Bayerischen Staatsministeriums der Jus-
tiz und für Verbraucherschutz vom 22. Dezember 2008 
(JMBl. 2009 S. 13) Bezug genommen. Hinsichtlich des 
Anforderungsprofils der unter Nr. 11 ausgeschrie benen 
Stelle wird auf die Bekanntmachung des Bayerischen 
Staatsministeriums der Justiz vom 16. Februar 2017 
(JMBl. S. 18) Bezug genommen. Hinsichtlich des An-
forderungsprofils der unter Nr. 12 ausgeschrie benen 
Stelle wird auf die Bekanntmachung des Bayerischen 
Staatsministeriums der Justiz vom 30. Januar 2015 
(JMBl. S. 10) Bezug genommen.

Die ausgeschriebenen Stellen können auch durch eine 
Teilzeitkraft besetzt werden. 

Bewerbungsfrist: 16. Februar 2018.

III. Es wird Gesuchen von Bewerberinnen und Bewerbern 
um folgende Notarstellen entgegengesehen:

Freie Notarstelle:

Werneck  (bisheriger Inhaber:
frei seit 1. Januar 2018  Notar Gregor A. Stein)

Frei werdende Notarstelle:

Ebermannstadt  (derzeitiger Inhaber:
frei ab 1. Mai 2018  Notar Dr. Hilmar Keller)

Notarassessorinnen und Notarassessoren können sich 
um die beiden ausgeschriebenen Notarstellen bewer-
ben. Es wird Bewerbungen von Notarassessorinnen 
und Notarassessoren entgegengesehen, die zum 
1. Mai 2018 eine dreijährige Mindestanwärterzeit (§ 7 
Abs. 1 BNotO) vollendet haben. Der genannte Stichtag 
gilt für Notare entsprechend hinsichtlich der Mindest-
verweildauer am bisherigen Amtssitz.

Die Bewerber werden darauf hingewiesen, dass sich 
Änderungen im Umfang des Amtsbereichs ergeben 
können, sofern eine Anpassung der Amtsbereichs-
grenzen an geänderte Verwaltungsbezirksgrenzen 
notwendig ist.

Bewerbungsfrist: 27. Februar 2018.

Das Bewerbungsgesuch ist bei der Landesnotarkam-
mer Bayern einzureichen.

wicklungsmöglichkeit nach BesGr. A 13. Zu den 
Dienstaufgaben gehört insbesondere die Be-
arbeitung von Kostenangelegenheiten sowie die 
Vertretung des Freistaats Bayern in gerichtlichen 
Angelegenheiten in erster Linie mit Bezug zum 
Kostenrecht, aber auch Angelegenheiten der 
Dienstaufsicht und der Bestandsprüfung. Voraus-
gesetzt werden vertiefte Kenntnisse in der Justiz-
verwaltung, insbesondere in Angelegenheiten des 
Kostenrechts. 

7. Bezirksrevisor bei dem Landgericht Nürnberg-
Fürth in BesGr. A 11 mit Entwicklungsmöglichkeit 
nach BesGr. A 13.

8. Organisationsberater bei der Generalstaatsanwalt-
schaft Bamberg in BesGr. A 11 mit Entwicklungs-
möglichkeit nach BesGr. A 13. Erwartet werden 
vertiefte und in der Praxis erprobte Kenntnisse 
in der Organisationslehre oder die Bereitschaft, 
sich entsprechende Kenntnisse anzueignen. Der 
Dienstposten ist auch für Beamte geeignet, die sich 
modular für Ämter ab der BesGr. A 10 qualifiziert 
haben.

9. Organisationsberater bei dem Oberlandes gericht 
München in BesGr. A 11 mit Entwicklungsmög-
lichkeit nach BesGr. A 12. Erwartet werden ver-
tiefte und in der Praxis erprobte Kenntnisse in 
der Organisationslehre oder die Bereitschaft, 
sich entsprechende Kenntnisse anzueignen. 
Wünschenswert ist eine mehrjährige Tätigkeit 
bei  einem Gericht. Der Dienstposten ist auch für 
 Beamte geeignet, die sich modular für Ämter ab 
der  BesGr. A 10 qualifiziert haben.

10. Gerichtsvollzieherprüfungsbeamter bei dem 
Landgericht Amberg in BesGr. A 11 mit Ent-
wicklungsmöglichkeit nach BesGr. A 12. Zum 
Auf gabenbereich gehört auch die Prüfung der 
 Gerichtsvollzieher im Landgerichtsbezirk Weiden 
i. d. OPf. Dienstsitz ist alternativ auch bei dem 
Landgericht Weiden i. d. OPf. möglich.

11. Leitender Bewährungshelfer bei dem Landgericht 
Würzburg in BesGr. A 10 mit Entwicklungsmög-
lichkeit nach BesGr. A 13. Der Dienstposten gehört 
zum Aufgabenbereich der Beamten des Bewäh-
rungshilfedienstes. 

12. Stellvertretender Leiter einer Justizwachtmeisterei 
bei dem Amtsgericht Freising in BesGr. A 6 mit 
Amtszulage mit Entwicklungsmöglichkeit nach 
BesGr. A 7. Der Dienstposten gehört zum Auf-
gabenbereich der Beamten des Justizwachtmeis-
terdienstes, die sich für Ämter ab der BesGr. A 7 
qualifiziert haben. Zur Bewerbung aufgefordert 
sind Justizwachtmeister, die sich für Ämter ab der 
BesGr. A 7 qualifiziert haben, sowie Justizwacht-
meister ab der BesGr. A 6, bei denen die Bereit-
schaft zur modularen Qualifizierung für Ämter ab 
der BesGr. A 7 besteht.

Frauen sind besonders aufgefordert, sich zu bewerben 
(Art. 7 Abs. 3 Bayerisches Gleichstellungsgesetz). Die 
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Es wurde bestellt

 mit Wirkung vom 31. Januar 2018:

Notarin a. D. Silvia Paulöhrl zur Notarin auf Lebenszeit 
mit dem Amtssitz in Passau.

Den Amtssitz haben verlegt

 mit Wirkung vom 1. Oktober 2017:

Notar Dr. Thomas Braun von Günzburg nach Weilheim

Notar Dr. Philipp Lederer von Gerolzhofen nach 
 Nürnberg

Notar Maximilian Hagg von Schwabach nach 
 Nürnberg

 mit Wirkung vom 1. Dezember 2017: 

Notarin Simone Lang von Vohenstrauß nach 
 Türkheim.

Das Amt ist erloschen

 mit Wirkung vom 1. Oktober 2017:

Notar Dr. Wolfgang Brückner in Nürnberg.

Personalnachrichten 

Veränderungen im Bereich der Notare
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116. Ergänzungslieferung zu Harrer/Kugele, Verwal-
tungsrecht in Bayern. Ergänzbare Rechtssammlung mit 
Kommentar.

109. Ergänzungslieferung zu Hillermeier/Bloeck/Graf, 
Kommunales Vertragsrecht. Handbuch für die Vertrags-
gestaltung und Sammlung von Vertragsmustern mit 
 Erläuterungen. Stand 1. November 2017. 118,55 €.

9. Ergänzungslieferung zu Spörl/Sinock/Gombert/Koller, 
Melde-, Pass- und Ausweisrecht. Kommentar für die Pra-
xis. Stand 1. November 2017. 138,52 €.

37. Ergänzungslieferung zu Wiedemann/Fritsch, Organi-
sationshandbuch für bayerische Behörden. Kommentie-
rung der Allgemeinen Geschäftsordnung (AGO) / Infor-
mations- und Kommunikationstechnik. Stand 1. Oktober 
2017. 150,16 €.

Luchterhand-Verlag, Neuwied

80. Ergänzungslieferung zu Knittel, Betreuungsrecht, 
vormals „Betreuungsgesetz“. Kommentar und Rechts-
sammlung. Stand 1. Dezember 2017. 183,82 €.

784. Ergänzungslieferung zu Luber/Schelter, Deutsche 
Sozialgesetze. Sammlung des gesamten Arbeits- und 
 Sozialrechts der Bundesrepublik Deutschland mit Euro-
päischem Sozialrecht. Stand 1. Dezember 2017. 363,40 €.

Giemulla/van Schyndel/Friedl, Gewerblicher und pri-
vater Einsatz von Drohnen. Regelung des Betriebs von 
unbemannten Fluggeräten. 1. Auflage 2017. 148 Seiten. 
ISBN 978-3-472-09536-1. 39,99 €.

Walhalla und Praetoria Verlag GmbH & Co. KG,  
Regensburg

Effertz, TV-L Jahrbuch Länder 2018. 1.564 Seiten. ISBN 
978-3-8029-7928-6. Ca. 24,00 €.

Verlagsgruppe Hüthig-Jehle-Rehm GmbH, München

45. Ergänzungslieferung zu Keck/Puchta/Konrad, Lauf-
bahnrecht in Bayern. Kommentar zum Leistungslauf-
bahngesetz. Stand Oktober 2017.

78. Ergänzungslieferung zu Breier/Dassau/Kiefer,  TV-L: 
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder. 
Kommentar zum Tarif- und Arbeitsrecht im öffentlichen 
Dienst. Stand Dezember 2017.

121. Ergänzungslieferung zu Lange/Novak, Kindergeld-
recht im öffentlichen Dienst. Kommentar. Stand Novem-
ber 2017.

108. Ergänzungslieferung zu Haferkorn/Michl-Wolfrum, 
Bayerisches Haushaltsrecht. Bayerische Haushaltsord-
nung mit einschlägigen Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften für die Haushalts- und Finanzwirtschaft in 
 Bayern. Stand Oktober 2017.

99. Ergänzungslieferung zu Breier/Dassau/Kiefer, TVöD: 
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst. Kommentar zum 
Tarif- und Arbeitsrecht im öffentlichen Dienst. Stand 
 Dezember 2017.

Carl Link Verlag, Kronach

222. Ergänzungslieferung zu Hiebel/Kathke, Dienstrecht 
in Bayern I. Status-, Laufbahn-, Besoldungs- und Versor-
gungsrecht der Beamten mit ergänzenden Vorschriften 
und erläuternden Hinweisen. Stand 15. November 2017. 
93,10 €.

197. Ergänzungslieferung zu Eichler/Schelter, Verwal-
tungsverfahren in Deutschland und Europa. Materialien 
und Rechtssammlung zum Verwaltungsrecht und Ver-
waltungsverfahrensrecht. Stand Dezember 2017. 293,76 €.

Literaturhinweise
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tronische PDF/A-Dokument ist die amtlich verkündete Fassung. Die 
 „Verkündungsplattform Bayern“ ist für jedermann kostenfrei verfügbar.

Ein Ausdruck der verkündeten Amtsblätter kann bei der Justizvoll-
zugs anstalt Landsberg am Lech gegen Entgelt bestellt werden. Das 
Jahresabonne ment des Bayerischen Justizministerialblatts kostet  
30 Euro zuzüglich Portokosten. Nähere Angaben zu den Bezugsbe-
dingungen können der „Verkündungsplattform Bayern“ entnommen 
werden.

Einbanddecken können bei der Justizvollzugsanstalt Straubing, Äußere 
Passauer Straße 90, 94315 Straubing, bezogen werden.
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